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Gibt es einen Beweis für das Vogelgrippevirus H5N1?
Wolfgang Löhr schreibt im Kommentar „Zwischen den Zeilen. Vergrößerte Artefakte“ in der taz am 14.10.2005:

„Stefan Lanka vertritt übriegens bei dem HIV-Erreger eine ähnliche Position. Damit ist er auch bekannt geworden.“
Tatsächliche habe ich schon lange benannt, was die Bundesgesundheitsministerin Ulla Schmidt mit Datum vom 5.1.2004 an den Bundestagsabgeordneten Rudolf Kraus, als allgemein verschwiegenes Wissen, dargelegt hat:

„Selbstverständlich gilt das Humane Immundefizienz-Virus(HIV) – im internationalen wissenschaftlichen Konsens – als wissenschaftlich nachgewiesen.“

„Gilt“ ist aber nicht „ist“. Die Ministerin gesteht hier erstmalig das allgemein verschwiegene und geleugnete Wissen ein, dass das behauptete HIV nicht wissenschaftlich nachgewiesen worden ist, sondern nur aufgrund eines Konsens, als wissenschaftlich nachgewiesen gilt!
Jedermann weiß, dass ein Konsens nicht fotografiert werden kann. Trotzdem wurde lange Zeit durchgängig die erfolgte elektronenmikroskopische Aufnahme des HIV behauptet, so von Prof. Kurth, Präsident des Robert-Koch-Institut, in einem Schreiben vom 17.3.1999. In einer Petitionsentscheidung (Pet. Nr. 2-14-15-212-026084, 2001) des Deutschen Bundestages aber gestehen die Bundesgesundheitsbehörden allerdings ein, dass HIV nie direkt nachgewiesen worden ist.
Auf dieser absurden, pseudowissenschaftlichen Grundlage der Behauptung der Fotografierbarkeit eines Konsens befinden sich auch die Behauptungen über den erfolgten Nachweis des Vogelgrippevirus H5N1.
Wolfgang Löhr beschreibt in seinem Kommentar das Kunstharzdünnschnittverfahren, welches bei elektronenmikroskopischen Aufnahmen labiler biologischer Elemente angewandt wird oder um Viren im Organismus darzustellen. Eine solche Aufnahme gibt es weder von H5N1, noch irgendeines sog. Influenza-Virus und auch nicht von HIV. Das Kunstharzdünnschnittverfahren wird aber nicht bei der elektronenmikroskopischen Aufnahme eines isolierten Virus angewandt, denn Viren sind nicht labil, sonder stabil und bedürfen für die elektronenmikroskopische Aufnahme keiner Kunstharzfixierung. Isolierte Viren werden im sehr einfachen und schnellen Negativ-Kontrast-Verfahren dargestellt. Solche Aufnahmen gibt es weder für H5N1, noch für irgendwelche sog. Influenza-Viren, noch für HIV.
Bei einer Virusdokumentation ist die elektronenmikroskopische Aufnahme des isolierten Virus erforderlich, um beweisen zu können, dass die gesehene Struktur mit der gesehenen Struktur im Organismus oder in Körperflüssigkeiten übereinstimmt und ob das Isolat nicht verunreinigt ist. Nicht nur für den Laien ist ein solche Foto von großer Bedeutung, da man hier ganz einfach, im ersten Schritt überprüfen kann, ob auf dem Foto nur gleich große Partikel abgebildet sind. Bedeutend bei der Virusisolation ist die Reinigung des Virus von allen Fremdbestandteilen als Voraussetzung für die biochemische Charakterisierung des Virus.

Soweit Wolfgang Löhr in seinem Kommentar bestehende serologische und molekulare Testverfahren des Vogelgrippevirus H5N1 behauptet, sind diese technisch definitiv ausgeschlossen, wenn mangels Direktnachweis eine Eichung am direkt Nachgewiesene nicht möglich ist. Unverzichtbare Voraussetuzung für valide (gültige) Tests ist die Eichung der Tests am sauber isolierten und biochemisch charakterisierten Virus. Man nennt diese Eichung das Goldstandard-Verfahren.
Nicht validierte Tests messen etwas, von dem niemand sagen kann, was sie messen. Alle indirekten Testverfahren, die nicht geeicht wurden und nur solche kommen im Falle des behaupteten H5N1, der behaupteten sog. Influenzaviren und des behaupteten HIV zur Anwendung, haben keinerlei Aussagekraft in Bezug auf die An- oder Abwesenheit irgendeines Virus. So steht es auch im Beipackzettel des sog. AIDS-Tests! Die staatliche Zulassung und Anwendung solcher Testverfahren ist betrügerisch, kriminell und für alle Betroffenen fatal.
Antikörper gegen nie nachgewiesene Körper (Viren) zu behaupten, ist Ausdruck von Anti-Wissenschaft, ist Ausdruck einer unkontrollierten Herrschaft von Pseudo-Wissenschaftlern, die sich hinter der Freiheit der Wissenschaft verschanzen und die die Freiheit der Wissenschaft, was das Grundgesetz keinesfalls so vorsieht, als eine Freiheit von der Pflicht zur Wahrhaftigkeit und Überprüfbarkeit missbrauchen.
„Zwischen den Zeilen“ bestätigt Wolfgang Löhr hier die Richtigkeit dessen, was ich sage, dass das behauptete Vogelgrippevirus H5N1 nicht nachgewiesen ist, oder in der Sprache der Ministerin Ulla Schmidt ausgedrückt, nur aufgrund eines internationalen wissenschaftlichen Konsens als wissenschaftlich nachgewiesen gilt, demnach nicht naturwissenschaftlich nachgewiesen worden ist.

Der Kaiser ist schlichtweg nackt und die Idee krankmachender Viren sein bestes Kleid.
